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Verordnung 
über die Aufgaben, Pflichten und Rechte 

der Staatlichen Plankommission
vom 26. Oktober 1967

Aut der Grundlage der Beschlüsse des VII. Partei
tages der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands 
wird zur Festlegung der Aufgaben, Pflichten und 
Rechte der Staatlichen Plankommission bei der Gestal
tung und Verwirklichung des entwickelten gesell
schaftlichen Systems des Sozialismus folgendes verord
net:

I.
Stellung und Aufgaben 

der Staatlichen Plankommission
§1

(1) Die Staatliche Plankommission ist im ökonomi
schen System des Sozialismus das Organ des Minister
rates für die prognostisch begründete wissenschaftliche 
Vorbereitung der von der Partei- und Staatsführung 
zu treffenden volkswirtschaftlichen Entscheidungen in 
allen Grundfragen der Struktur, der Effektivität, der 
Proportionen und des ökonomischen Gesamtsystems 
sowie für die konsequente Umsetzung dieser strategi
schen Struktur- und Systementscheidungen vermittels 
des Perspektivplanes und zur zusammenfassenden Ko
ordinierung und volkswirtschaftlichen Bilanzierung der 
Perspektiv- und Jahrespläne.

(2) Zur Durchsetzung der wissenschaftlich-technischen 
Revolution, zur Sicherung eines stabilen maximalen Zu
wachses an Nationaleinkommen und seiner effektivsten 
Verwendung sowie zur weiteren Verbesserung der Ar
beite- und Lebensbedingungen der Bevölkerung kon
zentriert sich die Staatliche Plankommission, ausgehend 
von den Hauptentwicklungsrichtungen von Wissen
schaft und Technik, auf eine prognostisch begründete 
und hocheffektive volkswirtschaftliche Strukturpolitik, 
die Gestaltung und Entwicklung des ökonomischen 
Systems des Sozialismus in der Deutschen Demokra
tischen Republik und die Schaffung des dafür notwen
digen wissenschaftlichen Vorlaufes. Sie hat durch die 
Ausübung einer aktiven Bilanzfunktion die Bilanzie
rung der Hauptproportionen der Volkswirtschaft und 
volkswirtschaftlicher Komplexe zu gewährleisten.

(3) Die Staatliche Plankommission verwirklicht ihre 
Aufgaben auf der Grundlage des Programms der So
zialistischen Einheitspartei Deutschlands, der Beschlüsse 
des VII. Parteitages und des Zentralkomitees der So
zialistischen Einheitspartei Deutschlands, der Gesetze 
und Beschlüsse der Volkskammer, der Erlasse und Be
schlüsse des Staatsrates sowie der Verordnungen und 
Beschlüsse des Ministerrates.

§2
(1) Die Staatliche Plankommission richtet ihre Tätig

keit zur Erreichung eines hohen Produktionszuwachses

auf die Gestaltung der Hauptproportionen der Volks
wirtschaft, die effektivsten volkswirtschaftlichen Kom
plexe, die strukturbestimmenden Haupterzeugnisse und 
Erzeugnisgruppen, die Schwerpunkte des Einsatzes und 
der ökonomisch wirksamsten Nutzung der neuen Tech
nik und der hochproduktiven Technologien, die sozia
listische Rationalisierung sowie die Erhöhung der Ef
fektivität der Außenwirtschaftsbeziehungen.

(2) Zur Konzentration der prognostischen Arbeit auf 
die für die volkswirtschaftliche Entwicklung der Deut
schen Demokratischen Republik entscheidenden Auf
gaben unterbreitet die Staatliche Plankommission dem 
Ministerrat Vorschläge zur Ausarbeitung von Progno
sen für volkswirtschaftliche Strukturkomplexe, wichti
ger Teilprognosen entscheidender Gebiete der natur
wissenschaftlich-technischen Entwicklung sowie struk
turbestimmender Haupterzeugnisse und Erzeugnisgrup
pen.

(3) Die Staatliche Plankommission erarbeitet eigen
ständig die Prognose der Entwicklung der volkswirt
schaftlichen Hauptfaktoren, die die Grundlage für die 
Orientierung der Staats- und Wirtschaftsorgane in der 
prognostischen Arbeit und für ein Modell der volks
wirtschaftlichen Gesamtentwiddung sowie Instrument 
der volkswirtschaftlichen Einordnung und ökonomi
schen Bewertung der Prognosen für volkswirtschaft
liche Slrukturkomplexe und wichtiger Teilprognosen ist. 
Die Staatliche Plankommission erarbeitet in enger Ver
bindung mit den ständigen Prognosegruppen für volks
wirtschaftliche Strukturkomplexe und den Räten der 
Bezirke die prognostische Einschätzung der Standort
verteilung der Produktivkräfte. Die Staatliche Plan
kommission arbeitet in den ständigen Prognosegruppen 
für volkswirtschaftliche Strukturkomplexe aktiv mit.

(4) Ausgehend von der Prognose der Entwicklung der 
volkswirtschaftlichen Hauptfaktoren und unter Berück
sichtigung der Ergebnisse der Arbeit der ständigen 
Prognosegruppen für volkswirtschaftliche Struktur
komplexe, informiert die Staatliche Plankommission 
zur Sicherung einer systematischen koordinierten Pro
gnosetätigkeit die zentralen Staatsorgane und die Räte 
der Bezirke über die für deren eigenständige prognosti
sche Tätigkeit wichtigen Erkenntnisse und volkswirt
schaftlichen Zusammenhänge entsprechend dem je
weils gegebenen und sich entwickelnden Kenntnisstand.
' (5) Auf der Grundlage der Prognosen für volkswirt
schaftliche Strukturkomplexe, der Prognosen des For
schungsrates, wichtiger Teilprognosen und der Pro
gnose der Entwicklung der volkswirtschaftlichen 
Hauptfaktoren erarbeitet die Staatliche Plankommis
sion im Aufträge des Ministerrates den Entwurf der 
strukturpolitischen Konzeption zur Entwicklung der 
Volkswirtschaft.

(6) Die Staatliche Plankommission hat die Entwick
lung der Volkswirtschaft, insbesondere hinsichtlich der


